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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1993

Rechtssatz

Kein Verstoß gegen § 61 Abs. 1 StVO, wenn nicht erwiesen werden kann, daß der Steinschlag von einem von der

Lade5äche des LKW des Beschwerdeführers herabgefallenen Schottermaterial stammt. Kein fahrlässiges Verhalten,

wenn ein in einem nicht einsehbaren Konstruktionsteil des Fahrzeuges be9ndlicher und dann herabgefallener Stein

ein nachfahrendes KFZ beeinträchtigt. Stattgabe.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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